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Betr.: BESCHLUSS DES RATES über den Abschluss des Abkommens zwischen 
der Europäischen Union und dem Fürstentum Liechtenstein über die 
Anwendung einiger Bestimmungen des Beschlusses 2008/615/JI des 
Rates zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 
grenzüberschreitenden Kriminalität, des Beschlusses 2008/616/JI des 
Rates zur Durchführung des Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung 
des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, und seines 
Anhangs sowie des Rahmenbeschlusses 2009/905/JI des Rates über die 
Akkreditierung von Anbietern kriminaltechnischer Dienste, die 
Labortätigkeiten durchführen 
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BESCHLUSS (EU) …/… DES RATES 

vom … 

über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union  

und dem Fürstentum Liechtenstein über die Anwendung einiger Bestimmungen  

des Beschlusses 2008/615/JI des Rates  

zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,  

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität,  

des Beschlusses 2008/616/JI des Rates zur Durchführung des Beschlusses 2008/615/JI  

zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,  

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität,  

und seines Anhangs sowie des Rahmenbeschlusses 2009/905/JI des Rates  

über die Akkreditierung von Anbietern kriminaltechnischer Dienste,  

die Labortätigkeiten durchführen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 82 

Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d und Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a in Verbindung mit 

Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments1, 

                                                 
1 Zustimmung vom … (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Einklang mit dem Beschluss (EU) …/… des Rates vom …1+ wurde das Abkommen 

zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Liechtenstein über die Anwendung 

einiger Bestimmungen des Beschlusses 2008/615/JI des Rates zur Vertiefung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus 

und der grenzüberschreitenden Kriminalität, des Beschlusses 2008/616/JI des Rates zur 

Durchführung des Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 

grenzüberschreitenden Kriminalität, und seines Anhangs sowie des 

Rahmenbeschlusses 2009/905/JI des Rates über die Akkreditierung von Anbietern 

kriminaltechnischer Dienste, die Labortätigkeiten durchführen (im Folgenden 

"Abkommen"), am …++ vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem späteren Zeitpunkt 

unterzeichnet. 

                                                 
1 Beschluss (EU) …/…des Rates vom … über die Unterzeichnung – im Namen der 

Europäischen Union – und über die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen des 

Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Liechtenstein über die 

Anwendung einiger Bestimmungen des Beschlusses 2008/615/JI des Rates zur Vertiefung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus 

und der grenzüberschreitenden Kriminalität, des Beschlusses 2008/616/JI des Rates zur 

Durchführung des Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 

grenzüberschreitenden Kriminalität, und seines Anhangs sowie des 

Rahmenbeschlusses 2009/905/JI des Rates über die Akkreditierung von Anbietern 

kriminaltechnischer Dienste, die Labortätigkeiten durchführen (ABl. L […] vom […], 

S. […]). 
+ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses aus Dokument st08747/19 einfügen und die 

entsprechende Fußnote vervollständigen. 
++ ABl.: Bitte das Datum der Unterzeichnung des Abkommens aus st08747/19 einfügen. 
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(2) Die Verbesserung des Informationsaustauschs im Bereich der Strafverfolgung zum Zweck 

der Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Union kann von den Mitgliedstaaten allein 

nicht ausreichend verwirklicht werden, da die internationale Kriminalität naturgemäß nicht 

an den Grenzen der Union haltmacht. Die Möglichkeit für alle Mitgliedstaaten und das 

Fürstentum Liechtenstein, gegenseitig auf die DNA-Analysedateien, automatisierten 

daktyloskopischen Identifizierungssysteme und Fahrzeugregisterdaten in den nationalen 

Datenbanken zuzugreifen, ist für die Förderung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung von zentraler Bedeutung. 

(3) Gemäß Artikel 8 Absatz 3 des Abkommens wurden Artikel 5 Absätze 1 und 2 des 

Abkommens seit dem Tag der Unterzeichnung des Abkommens vorläufig angewendet. 

(4) Irland ist durch den Beschluss 2008/615/JI des Rates1, den 

Durchführungsbeschluss 2008/616/JI des Rates2 und den zugehörigen Anhang sowie den 

Rahmenbeschluss 2009/905/JI des Rates3 gebunden und beteiligt sich daher an der 

Annahme und Anwendung des vorliegenden Beschlusses. 

                                                 
1 Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und 

der grenzüberschreitenden Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 
2 Beschluss 2008/616/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Durchführung des 

Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität 

(ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 12). 
3 Rahmenbeschluss 2009/905/JI des Rates vom 30. November 2009 über die Akkreditierung 

von Anbietern kriminaltechnischer Dienste, die Labortätigkeiten durchführen (ABl. L 322 

vom 9.12.2009, S. 14). 
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(5) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die 

Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieses Beschlusses, 

und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Annahme verpflichtet. 

(6) Das Abkommen sollte genehmigt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Liechtenstein über die 

Anwendung einiger Bestimmungen des Beschlusses 2008/615/JI des Rates zur Vertiefung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 

grenzüberschreitenden Kriminalität, des Beschlusses 2008/616/JI des Rates zur Durchführung des 

Beschlusses 2008/615/JI zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere 

zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, und seines Anhangs 

sowie des Rahmenbeschlusses 2009/905/JI des Rates über die Akkreditierung von Anbietern 

kriminaltechnischer Dienste, die Labortätigkeiten durchführen, wird im Namen der Union 

genehmigt.1+ 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 8 Absatz 1 des Abkommens vorgesehene Notifikation 

im Namen der Union vor2. 

                                                 
1 Der Wortlaut des Abkommens wurde gemeinsam mit dem Beschluss über seine 

Unterzeichnung in ABl. L … vom …, S. …, veröffentlicht. 
+ ABl.: Bitte die Amtsblattfundstelle für das Abkommen aus ST 8750/2019 vervollständigen. 
2 Der Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird auf Veranlassung des Generalsekretariats 

des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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